
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2020/0172 

Der Oberbürgermeister 
  

I/02-020-01-06-11-tl 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
27.11.2020 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Haupt-, Personal- und Beteili-
gungsausschuss   

01.12.2020 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   14.12.2020 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW 
- Wirtschaftsplan 2021 der Klinikum Leverkusen gGmbH (Klinikum) 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt nach § 113 Abs. 1 GO NRW den Vertreterinnen 
und Vertretern der Stadt Leverkusen in den Organen des Klinikums Leverkusen Wei-
sung, dem Wirtschaftsplan 2021 des Klinikums Leverkusen zuzustimmen. 
 
 
gezeichnet:  
Richrath 
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner / Fachbereich / Telefon: Herr Thiele / FB Konzernsteuerung/ 406 - 
2244 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffen-
de Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 
 

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 

 
entfällt 
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  
 

entfällt 
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 
 

entfällt 
 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituati-
on, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen 
im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  

 
entfällt 
 
E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

       [ja]   [nein]     [ja]   [nein] [ja]   [nein]     [ja]   [nein] 
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kos-
ten des Bürgerbeteiligungsverfahrens) 
 

 
F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige 
Nachhaltigkeit 
 

[ja]   [nein]  [ja]   [nein] [ja]   [nein] [ja]   [nein] 
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Begründung: 
 
Nach § 14 des Gesellschaftsvertrages des Klinikums Leverkusen ist die Geschäftsfüh-
rung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen der Gesellschafterver-
sammlung zur Beschlussfassung und Zustimmung vorzulegen.  
 
Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2021 erfolgt in den Gremien des Klini-
kums am 10.12.2020, vorbehaltlich einer endgültigen Zustimmung des Rates der Stadt 
Leverkusen am 14.12.2020.  
 
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 ist als Anlage beigefügt. 
 
 
 
Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Der Wirtschaftsplan 2021 der Klinikum Leverkusen gGmbH wurde der Verwaltung erst 
kurzfristig vorgelegt, sodass eine frühzeitigere Fertigstellung der Vorlage nicht möglich 
war. Um eine Entscheidung des Rates noch vor Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 her-
beizuführen, ist die Einbringung in den November-/Dezember-Turnus mit Ratssitzung 
am 14.12.2020 über den Nachtragstermin notwendig. 
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Ll 
KLINIKUM 

LEVERKUSEN 

200403 Vorlage-Nr.: 
Gesellschafterversammlung Sitzungsdatum: 10.12.2020 

Betrifft: 

Beschlussentwurf: 

Geschäftsbereich Controlling, Finanzen 

und Qualitätsmanagement 

Herr Testort/Herr Weiß 

Wirtschafts- und Investitionsplan 2021 

Der Wirtschaftsplan 2021 der Klinikum Leverkusen gGmbH wird 

vorbehaltlich eines entsprechenden Weisungsbeschlusses des 

Rates der Stadt Leverkusen wie folgt festgestellt: 

1. Im Erfolgsplan werden ausgewiesen:
Erträge 175.726,6 T€
Aufwendungen 188.791,3 T€

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 20.000.000 €
festgelegt.

2. Im Investitionsplan wird ein Finanzierungsvolumen wie folgt
ausgewiesen:

2021 
29.470 T€ 

2022 
12.740 T€ 

2023 
10.068 T€ 

2024 
6.684 T€ 

2025 
6.695 T€ 

3. Der Geschäftsführer wird zur Aufnahme von Investitionskredi
ten in Höhe von 5 Mio. € für das Gebäude 11 und die Kinder
palliativstation ermächtigt. Die Investitionskredite können über
die Inanspruchnahme eines zusätzlichen Kassenkredits zwi
schenfinanziert werden.

4. Soweit für die unter Punkt 4 im Investitionsplan aufgeführten
Projekte Fördermittel des Bundes nach dem KHZG bewilligt
werden, wird der Geschäftsführer ermächtigt, gegebenenfalls
erforderliche, ergänzende Investitionskredite bis zur Höhe von
500 T€ aufzunehmen.

5. Die Organe des Klinikums beantragen beim Rat der Stadt Le
verkusen die Übernahme von Bürgschaften für ein 2 Mio. €
Darlehen zur Zwischenfinanzierung der Kinderpalliativstation
und ein Darlehen über 3 Mio. € als Teilfinanzierung vom Ge
bäude 11.
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